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Prüfungsdaten 

Auf der Internetseite der Juristischen Fakultät sind die Prüfungsdaten sowohl für den Bachelor- wie auch für den 
Masterstudiengang einsehbar. 

https://ius.unibas.ch/de/studium/pruefungen/  

Belegen / Prüfungsanmeldung 

Die Veranstaltungen werden in der offiziellen Belegfrist über MOnA belegt. 

Bei Bachelorveranstaltungen:  

Die Anmeldung zu den Prüfungen geschieht über das Belegen der Lehrveranstaltung und der entsprechenden 
Prüfungsmodule auf MOnA (z. B. für die Klausur in Völker- und Europarecht). 

Wer nur die Lehrveranstaltung belegt, wird nicht zur Prüfung zugelassen! 

AUSNAHME: Für die Fächer aus dem Modul Grundlagen des Rechts (z.B. Die grossen Rechtssysteme, 
Verfassungstheorie) gilt das Belegen der Lehrveranstaltung als Anmeldung zur Prüfung. Es werden, wie im 
Vorlesungsverzeichnis angegeben, 4 KP vergeben. In Absprache mit den Dozierenden können Masterstudierende 2 
zusätzliche KP durch eine Zusatzleistung erwerben. 

Bei Masterveranstaltungen:  

Mit dem Belegen der Lehrveranstaltung sind die Studierenden automatisch zur Leistungsüberprüfung angemeldet. 

Abmeldung von einer Prüfung 

Innerhalb der Belegzeit können Belegungen beliebig storniert werden. Nach dem Ende der Belegzeit sind die 
Prüfungsanmeldungen verbindlich. Abmelden können die Studierenden sich ausschliesslich mit einem Arztattest von 
der mündlichen oder schriftlichen Prüfung. Ansonsten wird bei unentschuldigtem Nichterscheinen die Note 1.0 
vergeben. Um Fehlzeiten für Dozierende und Experten zu vermeiden, bitten wir um Mitteilung an das Studiendekanat 
der Juristischen Fakultät, wenn jemand zur mündlichen Prüfung nicht kommt.  

Prüfungsmodus  

Im Vorlesungsverzeichnis ist angegeben, nach welchem Prüfungsmodus die Veranstaltungen geprüft werden 
(Klausur, mündlich, andere Arten der Leistungsüberprüfung). In Ausnahmefällen kann sich der Prüfungsmodus nach 
der Belegfrist noch ändern. 

Klausurverlängerung 

Wer eine fremdsprachige Matur abgelegt hat, kann bei den Klausuren eine Verlängerung der Prüfungszeit um eine 
halbe Stunde beantragen. Dieser Antrag an das Studiendekanat der Juristischen Fakultät muss während der 
Belegzeit erfolgen. Mit dem Antrag wird eine Kopie des fremdsprachigen Maturzeugnisses eingereicht. 

https://ius.unibas.ch/de/studium/pruefungen/
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Fächer, die Kenntnisse in Völkerrecht voraussetzen 

Gewisse Fächer, wie beispielsweise International Investment Law, International Treaties, WTO-Law, Europäisches 
Verwaltungsrecht, Europarecht (Vertiefung) und Sustainable Resource Use setzen Kenntnisse im Völker- oder im 
Europarecht voraus. Es empfiehlt sich, vor der Belegung mit den entsprechenden Dozierenden Kontakt aufzunehmen, 
um die Anforderungen abzuklären. 

Prüfungspläne 

Die mündlichen und schriftlichen Prüfungstermine werden zwei Wochen vor Beginn der offiziellen Prüfungssession 
per Email an alle angemeldeten Studierenden versendet an die stud.unibas.ch-Adresse. 

Wiederholung von Prüfungen: 
 
Bachelor-Vorlesungsprüfungen: 
Nicht bestandene Bachelor-Vorlesungsprüfungen können in einem beliebigen Semester einmal wiederholt werden. 
Das Prüfungsmodul der entsprechenden Veranstaltung muss erneut belegt werden. Ausnahme: Bei den 
Veranstaltungen aus dem Modul ‘Grundlagen des Rechts’ muss die Lehrveranstaltung wieder belegt werden in dem 
Semester, in dem sie wieder angeboten wird. 
Master-Vorlesungsprüfungen: 
Die Prüfungen können einmal wiederholt werden. Die Anmeldung zur Wiederholungsprüfung erfolgt über das erneute 
Belegen der Lehrveranstaltung in dem Semester, in dem diese wieder angeboten wird. Die Lehrveranstaltungen 
werden jedes zweite Semester angeboten. 

Masterarbeit 

Die Studierenden des Studiengangs Master of Arts in European Global Studies unterstehen für die Masterarbeit der 
Prüfungsordnung des Studiengangs Master of Arts in European Global Studies. 

Stand: 28. Februar 2019 

Bei allen weiteren Fragen kommen Sie bitte in unsere Sprechstunden:  

Vorlesungszeit: 
Mo, Di 14.00 - 16.00 Uhr 
Mi 11.00 - 13.00 Uhr 
Do 15.30 - 17.30 Uhr 
Fr 09.00 – 11.00 Uhr 
 
Vorlesungsfreie Zeit: 
Mo 14.00 - 16.00 Uhr 
Di 15.30 - 17.30 Uhr 
Do 10.00 - 12.00 Uhr 
 
 


